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ZURZACHERHOF
Sonntagsbrunch-Buffet
Jeden 1. Sonntag im Monat, erstmals 

am Sonntag, 3. Februar 2019 von 
10.00 bis 13.00 Uhr im Zurzacherhof

Fr. 36.00 pro Person
Fr. 56.00 inkl. Bad-Eintritt (2h)

Kinder bis 4 Jahre gratis
Kinder 5-11 J. pro Altersjahr Fr. 1.50 Tisc

hreservie
rung:

T. 0
56 265 24 54

Die Gemeinderäte Bernhard Scheuber und Peter Moser (rechts) holen Meinungen und Befürchtungen der Bürger ab. Gemeindeammann Reto S. Fuchs fasst die Ergebnisse des 
Workshops zusammen.

Haken und Ösen des Zusammenschlusses
Im Bezirkshauptort hat der Gemeinde-Workshop zum Zusammenschlussprojekt «Rheintal+» stattgefunden.

BAD ZURZACH (fi) – Brennende Fragen, 
Befürchtungen und Widerstände haben 
am lokalen Workshop vom Donnerstag-
abend vorgebracht und diskutiert wer-
den können. Damit wurde die kürzlich 
abgehaltene Informationsveranstaltung 
im grossen Rahmen auf einer überschau-
baren Ebene bestens ergänzt. 

Verfahren im Schnelldurchlauf
Gemeindeammann Reto S. Fuchs schil-
derte den Weg der «vertieften Prüfung» 
von der Startveranstaltung in Fisibach 
über die Tätigkeit der Facharbeitsgrup-
pen bis zum jetzigen Stand der Dinge. 
Der weitere Verlauf ist klar program-
miert: Bis zum 15. Februar können sich 
die Gemeinderäte zum Entwurf des Zu-
sammenschlussvertrags äussern. Am 
8. April wird der bereinigte Vertrag ver-
öffentlicht. An diesem Termin werden 
auch die Empfehlungen der zehn Ge-
meinderäte bekannt gemacht.

Am 2. Mai wird letztmals vor den aus-
serordentlichen Gemeindeversammlun-
gen, die am 23. Mai in allen zehn Orten 
gleichzeitig stattfinden, die Bevölkerung 
informiert. Die obligatorische Urnenab-
stimmung ist auf den 8. September ange-
setzt. Abgestimmt wird nur über den rund 
20 Seiten starken Zusammenschlussver-
trag. Dieser gibt dem neuen Gemein-

derat gewisse Leitplanken, zwängt ihn 
aber nicht in ein Korsett. Nach dem Ur-
nengang kann die Übergangskommissi-
on mit der Vorbereitung der neuen Ge-
meinde beginnen. Auf sie wartet mit der 
Wahl des Gemeindepersonals, der Vor-
bereitung der Gemeinderatswahlen und 
der Erarbeitung des Voranschlags sowie 
weiteren Aufgaben eine grosse Arbeit. 
Starten wird die neue Gemeinde frühes-
tens am 1. Januar 2021. 

Von Wellen und Menschen
In zwei Gruppen wurden Anmerkungen 
zu Knackpunkten des Zusammenschlus-
ses gesammelt. Die eine wurde von Ge-
meindeammann Fuchs, die andere von 
den Gemeinderäten Peter Moser und 
Bernhard Scheuber moderiert. Die 
Kurort-Leute hätten die zusammenge-
schlossene Gemeinde lieber «Bad Zurz-
ach» als «Zurzach» getauft. Das neue 
Wappen warf nur auf dem selbigen Wel-
len. Abermals wurde betont, dass Orts-
namen, Postleitzahlen und Adressen un-
verändert bleiben. Der Erhalt der Ge-
meindeversammlung war unbestritten. 
Diskutiert wurden die zwei Wahlkreise, 
welche den Aussengemeinden ein Ge-
meinderatsmitglied mehr sichern wol-
len, als dem Flecken, der doch die Be-
völkerungsmehrheit stellt. Ergebnis: Die 

fähigsten Leute sollen berufen werden 
– woher sie auch kommen. Entschärft 
wurde das Problem weiter dadurch, dass 
in der Anfangszeit eine Begleitkommis-
sion mit Mitgliedern aus jeder alten Ge-
meinde den Gemeinderat unterstützen 
wird. 

Von Verwaltung und Steuern
Die neue Gemeinde wird von einer Ge-
schäftsleitung geführt, der der Gemein-
deschreiber, der Finanzverwalter und der 
Leiter der Werkdienste angehören. Die in 
Bad Zurzach beheimatete neu organisier-
te Verwaltung wird umgebaut und ver-
kleinert. Diese Neuerungen werden aller-
dings erst nach einer Anlaufzeit greifen. 
Da ist auch mit einer natürlichen Fluktu-
ation zu rechnen. Unabwendbare Kün-
digungen werden mit einem Sozialplan 
abgefedert. In der neuen Gemeinde wird 
mit einem Steuerfuss zwischen 115 und 
118 Prozent zu rechnen sein. Der daraus 
resultierende «Solidaritätsbeitrag» von 
Bad Zurzach wird relativiert durch die 
Schuldensituation und die anstehenden 
Investitionen. In Bad Zurzach wird wohl 
ein neues Reglement über die Kurtaxen 
fällig. Der Übergang wird durch Millio-
nen-Beiträge des Kantons und durch die 
Fortzahlung der Finanzausgleichsbeiträ-
ge während einiger Jahre abgefedert.

Die Gebühren für Wasser, Abwasser 
und Abfallentsorgung werden nach ei-
nem zu vereinheitlichenden System ge-
handhabt werden müssen. Teils deutliche 
Tariferhöhungen sind absehbar. Diese 
würden indes wegen des Sanierungsbe-
darfs auch ohne Zusammenschluss nötig. 

Schule, öffentlicher Verkehr  
und Kultur
Rekingen und Bad Zurzach sind als 
Schulstandorte gesetzt. Längerfristig sol-
len auch Kaiserstuhl und Fisibach «zu-
rückgeholt» werden. Die Kinder dieser 
beiden Gemeinden gehen derzeit in der 
Zürcher Nachbarschaft zur Schule. Der 
Wunsch nach einem Halbstundentakt auf 
der Bahnlinie Bad Zurzach-Bülach wird 
mangels genügender Frequenzen uner-
füllt bleiben. Eine Knacknuss bleibt wei-
ter die Busverbindung von Bad Zurzach 
nach Niederweningen. Deutlich greifba-
rer ist die Aufwertung des «Zurzibus» zu 
einem «Zurzibus XL».

In den zehn Gemeinden ist eine gros-
se Liste von kulturellen Veranstaltungen 
zusammengetragen worden. Da gilt es, 
die Koordinationsbestrebungen zu ver-
bessern. Es soll – weiterhin oder neu – 
Dorfbeizen als lokale Treffpunkte ge-
ben. Eine Kulturkommission muss die 
Anstrengungen bündeln und auch über 

die Grenze Kontakt halten. Das «Zäme-
fäscht» soll jährlich an den Zusammen-
schluss erinnern und abwechselnd in den 
«alten Orten» stattfinden. Ob ein «Kul-
turprozent» der richtige Finanzierungs-
weg wäre, ist noch zu klären. Offen ist 
auch, wie es mit den bestehenden Sport-
anlagen weitergehen soll. Sicher lässt sich 
jedoch mit geeigneter Koordination de-
ren Auslastung verbessern. 

Wenn nicht alle mitmachen
Der Zusammenschlussvertrag ist auf 
alle zehn Gemeinden ausgelegt. Macht 
jemand nicht mit, sind Zahlen und Be-
stimmungen anzupassen und ein neu-
er Anlauf zu nehmen. Zweifellos wird 
sich der Start um ein halbes oder gan-
zes Jahr verzögern. Wie ein solcher Fall 
zu handhaben ist, wird noch ausgekno-
belt. Am 8. April wird man aber auch 
diesbezüglich reinen Wein eingeschenkt 
bekommen.

Jetzt gilt es, sich eine Meinung zu bil-
den und für eine hohe Beteiligung an 
den ausserordentlichen Gemeindever-
sammlungen zu werben. Das Vorhaben 
hat viel zu weitreichende Folgen, als 
dass der Entscheid darüber einer klei-
nen Minderheit überlassen werden darf. 
– Mehr Informationen zum Thema unter  
www.rheintalplus.ch.

Bad Zurzach
Baubewilligungen: Mühlebach Fabi-
enne, Ersatz Ölheizung durch Wärme-
pumpe, Sperberweg 2; J.M.A. Immobili-
en GmbH, Rorbas, Abbruch bestehende 
Gebäude und Neubau Mehrfamilienhaus 
mit Tiefgarage: Projektänderung Zufahrt 
Tiefgarage, Ocostrasse.

Gemeindenachrichten

Raclette-Plausch
BAD ZURZACH – Am Mittwoch, 6. Fe-
bruar, lädt die Senioren-Allround-Rie-
ge im Forum zu einem gemütlichen Ra-
clette-Plausch mit Unterhaltung ein. 
Neben Raclette à discrétion gibt es eine 
Stunde Unterhaltung mit «Schösu». Der 
Spassmacher aus dem Entlebuch wird 
auch die Lachmuskeln des Publikums 
strapazieren, garantiert! Interessierte 
sind eingeladen, sich ein paar gemütli-
che Stunden zu gönnen, bei einem fei-
nen Raclette, Kaffee und Kuchen und 
bester Unterhaltung. Türöffnung ist um 
17.30 Uhr, Raclette gibts ab 18 Uhr. Die 
Senioren-Allround-Riege freut sich auf 
viel Besuch.

Gemeindenachrichten

Kaiserstuhl
Personalmutationen: Da Sabrina Ca-
melin, Stadtschreiberin Kaiserstuhl und 
Leiterin Gemeindebüro der Verwal-
tung2000, im März Mutterfreuden entge-
genblickt, wird ihr Job neu aufgeteilt. Als 
neue Stadtschreiberin von Kaiserstuhl 
wurde Margarete Horath aus Windisch 
gewählt. Sie trat ihre Stelle per 15. Janu-
ar an. Margarete Horath ist Juristin und 
arbeitete zuletzt seit 2014 als Gerichts-
schreiberin am Bezirksgericht Zurzach. 
Sie ist 34 Jahre alt, verheiratet und hat 
zwei Kinder.

Die Stelle auf dem Gemeindebüro 
der Verwaltung2000 wird per 1. Februar 
durch Andrea Koch neu besetzt. Andrea 
Koch hat bei der Verwaltung2000 die KV-
Lehre abgeschlossen und arbeitete da-
nach als Sachbearbeiterin ebenfalls bei 
der Verwaltung2000. Seit 2015 ist sie als 
stellvertretende Leiterin der Abteilung 
Steuern tätig. Nach der Kündigung ih-
rer Anstellung auf der Abteilung Steu-
ern wollte sie sich beruflich verändern, 
entschied sich dann aber für einen Wech-
sel innerhalb der Verwaltung2000, als be-
schlossen wurde, dass die Aufgaben von 

Sabrina Camelin auf zwei Teilzeitstellen 
aufgeteilt werden.

Als Nachfolger von Andrea Koch auf 
der Abteilung Steuern wurde Fabian Pa-
lazzo aus Siglistorf gewählt. Er hat seine 
Stelle am 3. Dezember angetreten. Fa-
bian Palazzo ist 22 Jahre alt und hat die 
KV-Lehre im Treuhandbereich gemacht 
und anschliessend auch erste Berufser-
fahrungen in diesem Bereich gesammelt.

Sabrina Camelin wird nach dem Mut-
terschaftsurlaub im Rahmen von zirka 
20 Prozent weiter für die Verwaltung2000 
tätig sein.

Steuererklärung: Die Steuererklärungen 
2018 wurden am 24. Januar der Post zum 
Versand übergeben (B-Post). Die Abga-
befristen für die Steuerpflichtigen blei-
ben unverändert: 31. März für unselbst-
ständig Erwerbende beziehungsweise 
30. Juni für selbstständig Erwerbende. 
Das Programm EasyTax 2018 steht als 
Download im Internet unter www.ag.ch/
steuern zur Verfügung. Elektronisch 
übermittelte Steuererklärungen müssen 
nicht ausgedruckt und eingereicht wer-
den. Bitte nur das Quittungsblatt einrei-
chen und bei einzureichenden Unter-
lagen keine Bostitch- oder Büroklam-
mern verwenden, da sämtliche Akten 
eingescannt werden. Belege sollten nur 
noch als Kopien eingereicht werden, da 

alles elektronisch bearbeitet wird. Nach 
dem erfolgreichen Einscannen werden 
die Akten in einem gesicherten und über-
wachten Prozess vernichtet.

Provisorische Steuerrechnungen: Die An-
fang Jahr zugestellte provisorische Steu-
errechnung basiert auf den letzten be-
kannten Einkommens- und Vermögens-
faktoren. Die provisorische Rechnung 
wird jeweils bei Abgabe der Steuererklä-
rung überprüft und aufgrund der dekla-
rierten Angaben angepasst. Wesentliche 
Veränderungen des Einkommens oder 
des Vermögens während des laufenden 
Jahres können nur bei Meldung durch 
die Steuerpflichtigen berücksichtigt wer-
den. Für Meldungen dieser Art ist das 
Hilfsblatt für die Ausfertigung der pro-
visorischen Steuerrechnung zu verwen-
den. Dieses Hilfsblatt ist bei der Abtei-
lung Steuern (056 249 05 88) erhältlich.

Mahngebühren: Im Veranlagungsver-
fahren der natürlichen Personen werden 
erstmals für die Steuerperiode 2018, für 
welche im Kalenderjahr 2019 die Steu-
ererklärung einzureichen ist, Mahnge-
bühren erhoben. Bei Fristerstreckungen 
zur Einreichung der Steuerklärung wer-
den keine Gebühren erhoben. Es werden 
die folgenden Gebühren erhoben: ers-
te Mahnung Steuererklärung, 35 Fran-
ken; zweite Mahnung Steuererklärung, 
50 Franken. Fristerstreckungsgesuche 
sind daher frühzeitig einzureichen.

Info für Jugendliche: Unter www.steuern-
easy.ch findet sich eine Seite mit wertvol-
len Informationen und vielen Tipps zum 
Thema Steuern. Der Inhalt richtet sich 
im Besonderen an Jugendliche und junge 
Steuerpflichtige. Reinklicken lohnt sich!

Fristerstreckungen übers Internet: Über 
die Internetseite www.ag.ch/steuern 
können Fristerstreckungen zur Abga-
be der Steuererklärung beantragt wer-
den. Zur Sicherheit und Identifikation 
wird der persönliche «Code» benötigt. 
Dieser ist auf Seite 1 der Steuererklä-

rung am linken Rand aufgedruckt. Eine 
Fristerstreckung lässt sich auch über das 
Kontaktformular der Gemeinde bean-
tragen.
Bauarbeiten K131: Ab Mai beginnt der 
Kanton mit der Sanierung und dem Aus-
bau der Hauptstrasse K131 zwischen der 
Kreuzung Zilistude in Mellikon und Re-
kingen. Im Vorfeld werden zwischen 
dem 4. und dem 29. März die nötigen 
Rodungen sowie im Restbestand gleich-
zeitig noch Durchforstungen durchge-
führt. Die Baumfällarbeiten finden zwi-
schen 7.30 und 17 Uhr statt. Auch für 
die Fällarbeiten wird die Strasse einsei-
tig auf einer Länge von 200 Metern ge-
sperrt. Die Gemeinderäte von Mellikon 
und Rekingen haben zur Verhinderung 
von Schleichverkehr auf dem Schulweg 
die Durchfahrt der Kraftwerkstrasse in 
Mellikon, sowie die Mellikonerstrasse 
und die Dorfstras se in Rekingen mit ei-
nem temporären Fahrverbot während 
der Bauzeit belegt. Die Bauzeit beträgt 
voraussichtlich zwei Jahre. Die Zufahrt 
ist für Anwohner und Zubringerdienst 
sowie für die Landwirtschaft gestattet. 
Baubedingt wird der Verkehr nicht über 
die Gemeindestrassen geführt, aber im 
Notfall, bei einem Unfall mit blockier-
ter Hauptstrasse, ist damit zu rechnen, 
dass der Verkehr kurzfristig über die 
betroffenen Gemeindestrassen umge-
leitet wird.
Winterdienst: Der Winterdienst wird wie 
üblich reduziert ausgeführt (reduzierter 
Salzeinsatz, keine Schwarzräumung). 
Fahrzeuge, die auf öffentlichen Strassen 
und Plätzen abgestellt werden, können 
die Winterdienstarbeiten behindern und 
laufen Gefahr, beschädigt zu werden. Für 
solche Schäden hat der Fahrzeughalter 
selber aufzukommen. Die Gemeinde 
lehnt jede Haftung ab.

Baubewilligungen: Daniel und Daniela 
Hersche, Ersatz Gartenhag, Rheingasse 
10; Daniel und Daniela Hersche, Ersatz 
Kuppelfenster, Rheingasse 10.


